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Schutzmaßnahmen und Besuchsregelung  für 
Pflegeheime infolge der Corona-Situation in 
Deutschland 
 

Liebe Bewohner*innen, liebe Angehörige und gesetzliche Betreuer*innen, 
 

wie in allen Pflegeheimen betreuen wir hochbetagte Personen mit einem 
eingeschränkten Allgemeinzustand und geringeren Abwehrkräften. 
 

Wie Ihnen durch die Medienberichterstattung bekannt sein dürfte, gehört dieser 
Personenkreis zur Hochrisikogruppe im Falle einer Corona-Infektion und muss 
daher in besonderem Maße geschützt werden. 
 

Wir sind von den Gesundheitsbehörden und auch von der Heimaufsicht dazu 
angehalten unsere Pandemiepläne zu aktivieren um somit die uns anvertrauten 
Menschen möglichst gut zu schützen! 
 

Daher gelten ab sofort folgende amtliche Schutzmaßnahmen: 
 

1. Besuchsregelungen 
 

a. Besuchsverbote für Personen mit grippeähnlichen Symptomen 
 

b. Besuchsverbote für Personen, die sich in den vergangenen 14-Tagen 
in einem der amtlich ausgewiesen RISIKOGEBIETE aufgehalten haben 

 

Beide Personengruppen dürfen unsere Einrichtung nicht 
betreten, das gilt auch für unsere Mitarbeiter*innen. 
 

c. Besuche sind für alle Besucher außerdem auf das 
Notwendigste zu reduzieren. 
 

d. Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Ellenbeuge, Nutzen  
von Einmaltaschentücher) 
 

e. Vermeiden der Berührung des eigenen Gesichts 
 

f. Verzichten auf Händeschütteln 
 

g. Vermeidung zu Kontakten mit erkrankten Personen 
 

2. Intensivierung der Desinfektionsmaßnahmen  
 

a. Konsequente Händedesinfektion für alle Personen, die das 
Haus betreten und innerhalb des Hauses Bereiche wechseln. 

 



b. Mehrmals täglich Desinfektion von Flächen, die eine 
Kreuzkontaminationsquelle sind (z.B. Handläufe und Türklinken) 

 

3. Isolierung/Versorgung von erkrankten Bewohner- 
   *innen mit Atemwegserkrankungen oder  fieber- 
    haften Erkrankungen im Zimmer  

 

a. Ärztliche Abklärung auf Influenza oder SARS-CoV-2 
 

b. Schutzausrüstung des Personals 
 

4. Aussetzen aller hausinterner Veranstaltungen und 
wohnbereichsübergreifenden Angebote: 

 

a. Versorgung und Betreuung der Bewohner*innen auf ihren 
Wohnbereichen 
 

b. Schließung des Speisesaal- und Cafeteriabetriebes 
 
Da aktuell niemand genau den weiteren Verlauf der Corona-Pandemie 
absehen kann, müssen wir davon ausgehen, dass die Maßnahmen, je nach 
Entwicklung, angepasst werden müssen. Diesbezüglich stehen wir mit den 
Behörden in Kontakt und werden per Aushänge informieren. Für Rückfragen 
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
  
Martin Hayer 
Einrichtungsleitung 
  
Träger:  
AWO Bezirksverband Baden e.V., Hohenzollernstraße 22 - 76135 Karlsruhe 
0721/8207-0   www.awo-baden.de 


